
Satzung des Förderkreises der Grundschule Aufenau e. V. 

I. Name, Sitz und Zweck des Vereins
§ 1 Der Verein führt den Namen „Förderkreis der Grundschule Aufenau e. V.“
§ 2  Er hat seinen Sitz in Wächtersbach, Stadtteil Aufenau, und wurde in das Vereinsregister 

eingetragen.
§ 3  Der Verein „Förderkreis der Grundschule Aufenau e. V. verfolgt ausschließlich und  

unmittelbar gemeinnützige, zur Unterstützung der Grundschule in Aufenau dienende  
Zwecke.

Aufgaben des Vereins sind: 
 –  Mithilfe bei der Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Ausstattungen und dergleichen.
 –  Bei Bedarf die Trägerschaft der „Betreuten Grundschule“ auf der Grundlage eines  

abzuschließenden Betreuungsvertrages.

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch  
unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt werden.

II. Mitgliedschaft und Einkünfte
§ 4  Mitglieder des Förderkreises können die Eltern der Schüler der Grundschule Aufenau  

werden. Es ist wünschenswert, dass die Eltern aller Schüler Mitglied des Vereins sind und 
dass bei der Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler der Beitritt zum Förderkreis  
empfohlen wird.

Darüber hinaus können alle volljährigen und unbescholtenen natürlichen Personen sowie Vereine 
und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts die Mitgliedschaft erwerben, ohne 
Rücksicht auf Rasse und Religion oder ihre Staatsangehörigkeit, die an der Verfolgung des in § 3 
genannten Zwecks aus ideellen Gründen heraus interessiert sind.
Die Personen, die dem Förderkreis beitreten wollen, haben die vom Verein vorbereiteten Beitritts-
erklärungen zu unterzeichnen und an den Verein weiterzuleiten. Über die Aufnahme bzw.  
Zulassung entscheidet der Vorstand.

§ 5 Die Mitgliedschaft endet:
 a)  durch den Austritt zum Ende des Kalenderjahres (31.12.) und ist spätestens einen Monat 

vorher schriftlich zu kündigen.
 b) durch den Tod
 c) durch Ausschluss nach Beschluss des Vorstandes, wenn das Mitglied 
  – durch sein Verhalten die Interessen des Vereins nachdrücklich verletzt oder 
  – mit dem Mindestjahresbeitrag 1 Jahr oder länger im Verzug ist.
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§ 6 Die Einkünfte des Vereins bestehen:
 a)  aus regelmäßigen Mitgliedsbeiträgen und Zuwendungen in Form von Spenden,
 b) aus Erträgen des Vereinsvermögens.
Die Mitglieder bestimmen die Höhe des Beitrages durch Selbsteinschätzung. Der Mindestbetrag 
wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt.

III. Organe des Vereins
§ 7 Die Organe des Vereins sind:
 1. der Vorstand 
 2. die Mitgliederversammlung
§ 8 Der Vorstand des Vereins besteht aus:
 1. dem 1. Vorsitzenden 
 2. dem 2. Vorsitzenden 
 3. dem Kassenwart 
 4. dem Schriftführer 
 5.  bei Bedarf einem Geschäftsführer für die „Betreute Grundschule“, der vom Vorstand  

ernannt wird.
 6. dem Vorsitzenden des Schulelternbeirates als Beisitzer 
 7. dem Schulleiter als Beisitzer 
 8. bei Bedarf weiteren Beisitzern.
§ 9  Der Vorstand wird auf zwei Jahre in einer Mitgliederversammlung nach allgemeinen  

demokratischen Wahlregeln gewählt. Die Wahl kann, wenn kein Widerspruch vorliegt, durch 
Zuruf getätigt werden. Der amtierende Vorstand führt die Geschäfte bis zur Neuwahl weiter. 
In derselben Mitgliederversammlung sind die beiden Kassenprüfer zu wählen. 

§ 10  Der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende leitet den Verein in allen seinen Angelegenheiten, 
beruft und leitet die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen. Auch hat er das 
Recht, einzelne Mitglieder mit bestimmten Aufgaben zu betrauen.

§ 11  Der 1. Vorsitzende, in seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende, ist Vorstand im Sinne des §26 
Abs. II BGB. Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

§ 12  Über die Verwendung größerer Geldbeträge entscheidet die Mitgliederversammlung.  
Über die Verwendung geringerer Beträge bis zur Höhe von 1000 Euro entscheidet der 
Vorstand selbständig. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 13  Der Vorstand hat seine Entschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit zu fassen.  
Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 5 Mitglieder anwesend sind.

§ 14 Der Vorstand ist an die Weisungen der Mitgliederversammlung gebunden.
§ 15  Legt ein gewähltes Mitglied des Vorstandes im Laufe der Amtsdauer (§ 9) sein Amt nieder 

oder scheidet aus, so hat der Vorstand einen Ersatz aus den Reihen der Mitglieder, jedoch 
nur bis zur nächsten Mitgliederversammlung, zu wählen.

IV. Mitgliederversammlung
§ 16  Im ersten Vierteljahr des Geschäftsjahres soll die ordentliche Mitgliederversammlung des 

Vereins stattfinden, in welcher über die Wirksamkeit und Tätigkeit des Vereins im  
Geschäftsjahr Bericht zu erstatten ist und die Rechnung vorgelegt wird. Jedes 2. Jahr ist  
(s. § 9) die Entlastung des alten und die Wahl des neuen Vorstandes vorzunehmen.  
Den Rechnungsprüfern ist vor der jährlichen Versammlung Einblick in die Rechnungen  
zu gewähren. Außerdem ist ein Voranschlag für das neue Jahr vorzulegen. Die Einladungen 
zur Versammlung haben 14 Tage vorher schriftlich zu erfolgen mit Angabe der Tagesordnung. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 17  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
In der Versammlung hat jedes Mitglied jeweils eine Stimme.



§ 18  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann unter Angabe des zu verhandelnden 
Gegenstandes jederzeit durch den Vorsitzenden berufen werden. Die Einladung zu einer 
solchen hat auch zu erfolgen, wenn mindestens 10 Mitglieder bei dem Vorstand schriftlich 
darum ansuchen und den Gegenstand genau bezeichnen. Auch hier haben die Einladungen 
14 Tage vorher zu erfolgen. 

§ 19  Jedes Mitglied des Vereins hat das Recht, nicht nur in der Mitgliederversammlung mündlich, 
sondern auch im Laufe des Jahres schriftlich, Vorschläge zur Förderung des Vereins- 
zweckes bei dem Vorstand einzubringen. Anträge, die von Seiten der Vereinsmitglieder in 
der Versammlung gestellt werden sollen, müssen in der Regel mindestens 8 Tage vor der  
betreffenden Mitgliederversammlung bei dem Vorstand eingebracht werden. Im übrigen 
steht es jedem Mitglied frei, Besprechungen über Vereinsangelegenheiten in der Mitglieder-
versammlung zu veranlassen.

§ 20  Für die Ausführung der in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse hat der  
Vorstand zu sorgen. Die Beschlüsse der Versammlung sind zu Beweiszwecken ordnungs- 
gemäß zu protokollieren. Die Niederschrift muss von dem Schriftführer und dem  
Vorsitzenden unterschrieben werden. 

§ 21   Der Vorsitzende des Vereins ist verpflichtet, bei Bedarf mindestens einmal im Jahr eine 
Vorstandssitzung einzuberufen.

§ 22  Satzungsänderungen sind möglich, wenn ein Antrag vor der Festsetzung der Mitglieder-
versammlung gestellt wurde und in der Einladung hierzu erwähnt wurde. Zur Änderung  
der Satzung ist die Zustimmung von mindestens drei Viertel der erschienenen Mitglieder 
erforderlich.

V. Auflösung des Vereins
§ 23  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zwecke berufenen außerordent-

lichen Mitgliederversammlung erfolgen, wenn zwei Drittel sämtlicher Mitglieder des Vereins 
dafür stimmen. Sind in dieser Versammlung nicht zwei Drittel der Mitglieder anwesend, so 
ist innerhalb von zwei Wochen eine zweite Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese 
entscheidet dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder durch einfache 
Stimmenmehrheit.

§ 24  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks  
fällt das gesamte Vermögen des Vereins an die Grundschule Aufenau, die es unmittelbar 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Diese Satzung tritt am 01.03.2002 in Kraft.

Aufenau, den 28.02.2002

Der Vorstand


